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UNIVERSITAT
BERTTI

Reglement über die Führung des Finanzhaushalts der Universität Bern (FFU)

Die Univercitätsleitung,

gestütä auf Artikel 39 Absatz 1 Buchstabe.g des Gesetzes vom 5. September 1996 über die Universität

(Universitätsgesetz, UniG) und Artikel 11 Absalz2 des Reglements des Senats über die Finanzen vom

1 1, Dezember 2012 (Finanzreglement),

besch/lessf:

1. Allgemeines

Art. 1 Geltungsbereich

1 Das vorliegende Reglement umfasst die Führung des Finanzhaushaltes der Universität und damit all

ihrer f inanziellen Mittel.

2 Es gilt für alle Organisationseinheiten der Universität und sämtliche Mitaöeitende.

Att 2 Zweck

1 Das vorliegende Reglement stellt die ordnungsgemässe Führung des Finanzhaushaltes sicher.

2 Es def iniert die f inanziellen Abläufe und Prozesse an der Universität und regelt die Entgegennahme,

Verwaltung und Verwendung ihrer finanziellen Mittel.

Art. 3 Finanzielle Mittel der Universität

Die Universität verfügt über folgende Arten von finanziellen Mitteln:

a. Grundmittel
Grundmittel umfassen namentlich den Kantonsbeitrag, Grund- und lnvestitionsbeiträge des Bundes,

Beiträge aus der interkantonalen Universitätsvereinbarung, Studiengebühren und übrige Erträge.

b. Drittmittel
Drittmittel umfassen insbesondere Zuwendungen des Schweizerischen Nationalfonds, der EU-For-

schungsprogramme, der lnnosuisse, Erträge aus Dienstleistungen sowie Beiträge und Erträge aus

weiteren öffentlichen und privaten Quellen. Weitere Bestimmungen zu Drittmitteln finden sich im Dritt-

mittelreg lement der Universitätsleitung. 1

c. Fonds
Fonds umfassen Mittel aus Legaten und unselbständigen Stiftungen gemäss Artikel 71 Universitätsge-

setz.

I Reglement der Universitätsleitung über die Drittmittel der Universität (Driftmiftelreglement)
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Art. 4 lntemes Kontrollsystem (lKS)

1 Die Universität verfügt über ein risikoadäquates lKS2.

2 Die lnstitutionen verfügen über ein der Struktur und dem Risikoprof il angepasstes lKS.

3 Die Universitätsleitung gibt die Prozessabläufe und Prozesskontrollen vor.

Art.5 Finanzinformationssystem

1 Die Finanzabteilung unterhält das Finanzinformationssystem (FlS Uni).

2 Sie koordiniert die Schnittstellen zu den Vorsystemen.

3 Sie stellt in Zusammenarbeit mit extemen Partnem und der BEDAG AG den Betrieb und die Produk-

tion sicher.

Art. 6 Finanzbuchhaltung

Die Finanzbuchhaltung entspricht dem Rechnungslegungsstandard Swiss GAAP FER. lm Accounting

Manual der Universität wird das Nähere zur Rechnungslegung geregelt.

Art. 7 Buchungen

1 Alle Buchungen in den Haupt- und Nebenbüchem haben einen Beleg und eine Belegnummer.

2 Es gilt das Prinzip der Einzelbuchung je Geschäftsfall. Aufwände und Erträge dürfen nicht venechnet

werden (Bruttoprinlp).

3 Sammelbuchungen und Verlouchungen von Rekapitulationen von Daten aus Hilfsbüchem können

auf Antrag durch die Finanzabteilung bewilligt werden.

4 Erträge sind grundsätzlich dem Kredit zuzuordnen, aus welchem die Aufwendungen geleistet wur-

den, bzw. die Aufwendungen sind dem Kredit zuzuordnen, welchem die Erträge gutgeschrieben wur-

den. Ausnahme bilden die aus Grundmitteln anfallenden Personalkosten.

Art. 8 Mehrwertsteuer

1 Geldflüsse, die der Mehnarertsteuer unterliegen, werden unter der Mehrwertsteuenegistemummer

der Universität abgerechnet. Die Mehrwertsteuer wird dem jeweiligen Kredit belastet.

2 Jeder Ertrag ist von der Kreditinhaberin oder dem Kreditinhaber bezüglich Mehrwertsteuerpflicht zu

deklarieren. Erfolgt keine Deklaration, wird die Einnahme als mehnarertsteuerpflichtig angesehen und

mit dem Normalsatz verbucht.

3 Die Differenz anrischen den effektiven Steuersätzen und den Pauschal- bzw. Saldosteuersätzen wird

in die Reserven der Universitätsleitung überf ührt.

Art. 9 Stomobuchungen, Umbuchungen und Teilumbuchungen

1 Stomobuchungen, Umbuchungen und Teilumbuchungen unterliegen den gleichen Anforderungen

wie Primärlcuchungen, d.h. die Weisungen betreffend das IKS-Verfahren sind vollumfänglich anwend-

bar.

2 lnternes Kontrollsystem (lKS U)
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2 Es erfolgt keine Umbuchung oderTeilumbuchung ohne Beleg. Beieinem eigenständigen Beleg ist

eine eindeutige Referenzierung zum Originalbeleg anzubringen.

Art. 10 Buchungen auf Objekte

1 Objekte sind Zusatzinformationen zur Kontierung (zum Beispiel Betriebs- und Drittkredite, Anlageob-
jekte, Projektabrechnungsobjekte, Kontokonentobjekte). Sie sind als Nebenbücher separat auswert-

bar.

2 Buchungen auf Objekte unterliegen den gleichen Bestimmungen der Ordnungsmässigkeit und Revi-

sionstaug lichkeit wie Primärbuchungen.

Art. 11 Kontierung

Ein Beleg ist vor der Veöuchung vollständig zu kontieren, sodass er sämtliche für die Haupt- und Ne-

benbücher verlangten Kontierungen und Visa aufweist.

Arl. 12 Archivierung

Die Finanzabteilung erlässt eine Richtlinie über die Archivierung der Unterlagen mit Bezug zur Füh-

rung des Finanzhaushaltes3.

2. Unterschriftenregelung

Art. 13 Unterschriftenregelung

1 Die lnstitutionen regeln im intemen Kontrollsystem die Unterschriftenregelung

2 Folgende Funktionen sind zu definieren und namentlich zu benennen:

Leistungsprüf ung,

Rechnungsprüfung,
Unterschriftsberechtig e bzw. Unterschriftsberechtigter,
Verantwortliche f ür d ie Prozessko ntrollen.

Art. 14 Belege in eigener Sache

1 Belege in eigener Sache betreffen Geschäfte oderAngelegenheiten, aus denen die verantwortliche

Funktionsträgerin baar. der verantwortliche Funktionsträger f ür sich oder f ür eine zu ihr bzw. zu ihm in

einem Abhängigkeitsverhältnis stehende Person einen finanziellen Vorteilziehen kann.

2 Als Belege in eigener Sache gelten insbesondere:

a SpesenabÄcnnungen (2. B. Reisekosten, Unterkunft, Verpflegung, Fahrauslagen etc.),

b Anträge für Auszahlungen von Pauschalen oder anderen Lohnbestandteilen,

c Rechnungen, deren Begleichung auf ein eigenes Geldkonto (Bank-, PC-Konto etc.) bzw. auf

dasjenige einer in einem Abhängigkeitsverhältnis stehenden Person, insbesondere des Ehegat-

ten bzw. der Ehegattin, der Kinder oder Kindeskinder, der Geschwister sowie d es Lebenspart-

ners bzw. der Lebenspartnerin, erfolgt,
d Abrechnungen über die eigene kostenpflichtige Aus- und Weiteöildung.

a
b

c
d

3 Richtlinie der Finanzabteilung betr. Archivierung
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Art. 15 Finanzierung von Belegen in eigener Sache

l Erfolgtdie Begleichung von Belegen in eigenerSache aus Grundmitteln und Drittmitteln mitständiger

Dienstleistung, so dürfen diese Belege nicht selber untezeichnet werden.

2 Erfolgt die Begleichung von Belegen in eigenerSache mittels eingeworbenen Drittmitteln, so richtet

sich die entsprechende Untezeichnungskompetenz nach den Vorgaben derverantwortlichen Drittmit-

tel-Geldgeberinnen und -Geldgeber. Beifreien Drittmitteln4 ist keine Unterschrift des Vorgesetäen nö-

tig.

Art. 16 Unterschriftenregelung und Verantwortlichkeit bei Belegen in eigener Sache

1 FürAusgaben, bei denen Artikel 14 Absatz 1 (Finanzierung von Belegen in eigener Sache) anwend-

bar ist, ist eine Unterschrift des VorgesetZen nötig. Es gilt folgende Regelung:

a für alle Mitaöeitenden untezeichnet der oder die VorgesetZe

b für Ordinarien untezeichnet die Geschäftsführende lnstitutsdirektorin bzw. der Geschäftsfüh-

rend e lnstitutsd irektor,
c für die Geschäftsführende lnstitutsdirektorin bzw. den Geschäftsführenden lnstitutsdirektor un-

tezeichnet die Dekanin bzw. der Dekan,

d für die Dekanin bzw. den Dekan untezeichnet die Rektorin bzw. der Rektor,

e für die Rektorin bzw. den Rektor untezeichnet die Verwaltungsdirektorin bzw. der Verwaltungs-

direktor.

2 Die Geschäftsführenden Direktorinnen bzw. Geschäftsführenden Direktoren von Organisationsein-

heiten mit ständiger Dienstleistung im Sinne von Art. 110 UniV regeln die Unterschriftenregelung für
Belege in eigener Sache bei Drittkrediten mit Erträgen aus ständigen Dienstleistungen im intemen

Kontrollsystem der Organisationseinheit. Für Belege in eigener Sache ist eine Zweitunterschrift zwin-

gend erforderlich.

Atl. 17 Unterschriftskompetenzen und Stellvertreter-Regelungen an den Fakultäten

Abweichungen von Artikel 14 (Unterschrift bei Belegen in eigener Sache) sind im Rahmen derfakultä-
ren Bestimmungen möglich, sofem die untezeichnungsberechtigte Funktionsträgerin bzw. der unter-

zeichnungsberechtigte Funktionsträger hinreichend unabhängig ist. Allfällige Abweichungen sind auf

der entsprechenden Regelungsstufe der Fakultätserlasse (Fakultätsreglement- Geschäftiordnung des

Dekanats - lnstitutsreglement-Geschäftsordnung der lnstitutsleitung) anzubringen.

Art. 18 Liste der Unterschriftberechtigten bei abweichenden Regelungen bezüglich der Untezeich-

nung von Belegen in eigener Sache

lm Falle von abweichenden Regelungen bezüglich der Unterzeichnung von Belegen in eigener Sache

halten die Dekanate die entsprechenden Funktionsträgerinnen bzw. Funktionsträger in einer Liste na-

mentlich fest. Anderungen sind laufend zu ergänzen.

Art. 19 Verantwortlichkeit

Die Verantwortlichkeit der Funktionsträgerinnen bzw. Funktionsträger f ür ihren Kompetenzbereich

bleibt unabhängig von einer Delegation der Unterschriftsberechtigung odervon allfälligen Stellvertre-

tungsregelungen bestehen.

a Die Defin ition von freien Drittmitteln findet sicfr im Reg lement d erUn iversitätsldtung über d ie Drittmittel der Un iversität (Dritt-

mittelreg lemen t).
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3. Planung und Budgetierung

Art. 20 Budget und FinanzPlan

1 Das Budget ist die Jahresplanung fürdie zukünftig erwarteten Aufwände und Erträge im kommenden

Jahr (Jahr + 1). Der Finanzplan prognostiziert die Aufwände und Erträge für die dem Budget folgen-

den nächsten drei Jahre (Jahr + 2 - Jahr + 4).

2 Die Finanzabteilung erstellt das Budget und den Finanzplan der Universität zuhanden der Universi-

tätsleitung.

3 Sie koordiniert und terminiert die Aktivitäten mit den Budgetverantwortlichen des Zentralbereichs.

Art. 21 Jahres- und Mehrjahresplanung

1 Die Finanz- und Planungskommission berät und unterstütZ die Universitätsleitung gemäss Artikel 7
Reglement über die Finanzen des Senats vom 11. Dezember 2012 (Finanzreglement). Die Aufgaben
sind in der Geschäftsordnungs geregelt.

2 Die Finanzabteilung eraöeitet in Zusammenarbeit mit dem Stab Universitätsleitung und der Perso-

nalabteilung die Richtwerte derJahresplanung zuhanden der Finanz- und Planungskommission.

3 Die Finanzabteilung koordiniert, steuert und terminiert den Jahresplanungsprozess.

a Der Stab Universitätsleitung steuert den Mehrjahresplanungsprozess.

Arl. 22 Zielvereinbarungen mit den Dienstleistungsbetrieben

1 Die Finanzabteilung erarbeitet zusammen mit den Dienstleistungsbetrieben die Zielvereinbarungen

und die Verträge zu den Leistungsentgelten.

2 DerVerwaltungsdirektoruntezeichnet namens der Universitätsleitung die Zielvereinbarungen und

die Verträge zu den Leistungsentgelten.

4. Bewirtschaftung

4.1. Grundsätze

Art. 23 Ausgaben, Ausgabenkompetenzen und Ausgabenbewilligungen

1 Jede Ausgabe setzt eine Rechtsgrundlage, die finanziellen Mittel sowie eine Bestellung/Offerte bzw

eine Ausgabenbewilligung des zuständigen Organs voraus. Dies gilt für Grundmittel, Drittmittel und

Fonds.

2 Über jede Ausgabenbewilligung wird eine Ausgabenkontrolle geführt. Die Finanzabteilung regelt die

Details in einer Richtlinie6.

3 Die Ausgabenkompetenzen bestimmen sich nach der Gesamtsumme und gelten für Grundmittel,

Drittmittel und Fonds. Sie sind in Anhang 1 geregelt.

4 Die lnstitutionen halten sich beim Einkauf an die Vorgaben des öffentlichen Beschaffungswesens.

Die Finanzabteilung regelt die Details in einer RichtlinieT.

5 Geschäftsordnung der Finanz- und Planungskommission der Universität Bern
I Richtlinie der Finanzabteilung betr. Ausgaben
t Richtlinie der Finanzabteilung betr. öffentliches Beschaffungswesen an der Universität Bern
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Art 24 Vorgehen beiAusgaben / Ausgabenbewilligungen

1 Bei Ausgaben ab CHF 50'OO0 ist vor der Bestellung eine Ausgabenbewilligung beim finanzkompe-

tenten Organ einzuholen.

2 Die Ausgabenbewilligung enthält die betragsmässig begrenZe Ermächtigung, für einen bestimmten

Zweck und einen bestimmten Zeitraum Verpflichtungen einzugehen.

3 Für Ausgaben unter CHF 50'000 genügt das Visum der unterschriftsberechtigten Person im elektro-
nischen Kred itorenwo rkf low.

4 Drittkredite von Kliniken des Universitätsspitals und von den Universitären Psychiatrischen Diensten
(UPD) benötigen bei Ausgaben ab CHF 50'000 keine elektronische Ausgabenbewilligung. Für die or-

dentliche Bewilligung und Beschaffung gelten die intemen Prozesse des Universitätsspitals und der

UPD.

Art. 25 Ausnahmen vom Erfordemis, eine Ausgabenbewilligung einzuholen

1 Für folgende Ausgaben ist keine Ausgabenbewilligung notwendig:
a Löhne und Sozialleistungen,

b gesetzlich vorgeschriebene Abgaben oder Gebühren,

c Rechnungen fürTelefonie (ohne Telefoninstallationskosten und Gebührenablösungen) und

Frankaturen,
d Energiekosten (Strom-, Wasser- und weitere Energierechnungen),
e Zahlungen aufgrund von Urteilen verwaltungsunabhängiger Gerichtsbehörden im Sinn von Arti-

kel 97 der Kantonsverfassung,
f Kapitalrückzahlungen und Zahlungen von Zinsen,
g universitätsintemeVenechnungen,
h Sammelrechnungen fürBetriebs-und Verbrauchsmaterial,

i Weiterleiten von Projektmitteln an Forschungspartner gemäss Vereinbarung,
k Rückzahlung von Projektmitteln an Geldgeber.

2 Bei Sammelrechnungen für. Betriebs- und Verbrauchsmaterial (2.8, Monatsrechnungen) ist d6r Be-

trag der einzelnen Bestellung (Menge x Stückpreis) für den gleichen Gegenstand und nicht der Sam-

melrechnungsbetrag für die Ausgabenbewilligung massgebend.

Art. 26 Bestimmen der Gesamtsumme für die Ausgabenkompetenzen

1 Die Ausgabenkompetenz bestimmt sich nach der gesamten Summe aller Ausgaben für den gleichen

Gegenstand.

2 Ausgaben, die entwederaus einem Hauptgegenstand mit Bestandteilen und Zubehör bestehen oder
in einer Verbindung zu verschiedenen Gegenständen stehen, stellen eine Sacheinheit dar und müs-

sen zusammengerechnet werden. ln die Ausgabenbewilligung sind diejenigen Aufwendungen aufzu-

nehmen, die in einem sachlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen.

3 Zeitlich gestaffelte Ausgaben, die einem Zweck dienen und in einem bestimmten, absehbaren Zeit-

raum definitiv eneicht sein werden, sind zusammenzurechnen.

a Für die Bestimmung der Ausgabenkompetgnzen ist von den Bruttobeträgen auszugehen. Bei lmpor-

ten ist die schweizerische Mehrwertsteuer aufzurechnen. Gegengeschäfte müssen offen ausgewiesen
werden und sind vom Bruttobetrag in Abzug zu bringen.

5 Die antragstellende lnstitution ist für die sorgfältige Berechnung der Kreditsumme auf dem letztbe-

kannten Preisstand verantwortlich.
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6 Bei Unsicherheiten wird eine offen ausgewiesene Reserve aufgenommen

AtL 27 Mehrjährige Ausgaben

1 Ausgaben, die über ein Jahr hinaus Zahlungen zur Folge haben, sind mehrjährig.

2 Mehrjährige Ausgaben sind vertraglich zu bef risten. lm Regelfall gilt eine Frist von maximal 5 Jahren.

Die Finanzabteilung kann in begründeten Ausnahmefällen Fristen von bis hö'chstens 10 Jahre bewilli-
gen.

3 Für die Bestimmung der Gesamtsumme bei mehrjährigen Ausgaben wird auf den Gesamtbetrag ab-
gestellt, der über die Vertragsdauer anfällt.

a Bei Verträgen mit stillschweigender Verlängerung fiährlich kündbar) kann entweder jährlich eine ein-

jährige Ausgabenbewilligung oder eine mehrjährige Ausgabenbewilligung eingeholt werden.

Art. 28 Zusatzausgabenbewilligung

1 Eine Zusatzausgabenbewilligung ist einzuholen, wenn sich vor oder während der Ausführung eines

Vorhabens zeigt, dass die Ausgabenbewilligung aufgrund der Überschreitung der bewilligten Summe

nicht ausreicht.

2 Eine Zusatzausgabenbewilligung ist bei Mehrausgaben ab einer Höhe von CHF 50'O0O einzuholen.

Verpflichtungen dürfen erst eingegangen werden, wenn die Zusatzausgabenbewilligung vorliegt.

Art. 29 Teuerungs- oder währungsbedingte Mehrkosten

1 Für die Zeitspanne zwischen dem Zeitpunkt der Berechnung der Ausgaben (Preisbasis der Ausga-

benbewilligung) und der Arbeitsvergebung (Vertragsabschluss) wird,die Teuerung auf der Basis des

Land es ind exes d er Ko ns umentenp reise berechnet.

2 Für die Zeitspanne zwischen Arbeitsvergebung (Vertragsabschluss) und Abrechnung sind jene teue-

rungsbedingten Mehrausgaben massgebend, zu deren Übemahme sich die Universität vertraglich

verpflichtet hat.

3 Fürteuerungs- oderwährungsbedingte Mehrkosten muss keine Zusatzausgabenbewilligung einge-

holt werden, falls die Ausgabenbewilligung eine Preisstands- oderWechselkursklausel enthält.

Art. 30 Anforderungen an die Ausgabenbewilligung

1 Eine Ausgabenbewilligung hat folgende Angaben zu enthalten

a die genaue Umschreibung derAusgabe,
b die Rechtsgrundlagen,
c die Art der Finanlerung,
d die Gesamtsumme für die Ausgaben,
e die zu bebuchenden Sachkonti,
f die Rechnungsjahre,
g eine möglichst umfassende Darstellung der Folgekosten.

2 Sie enthält weiter die Bestätigung, dass die Ausgabe sowie die allfälligen Folgekosten durch das

Budget oder eine Kreditmutation gedeckt und in der Mehrjahresplanung vorgemerkt sind.

Art. 31 ElektronischeAusgabenbewilligung (ELAB)

D ie Ausg abenbewill ig ung en werd en elektro nisch venrrraltet und archiviert.
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4.2. Bauliche Massnahmen und Installationen

Art. 32 Bauliche Massnahmen und lnstallationen in universitären Liegenschaften

Bauliche Massnahmen an Miet- und Kantonsliegenschaften und an deren lnfrastruktur dürfen nur

durch das Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bem oder durch die Abteilung Betrieb und

Technik ausgeführt oder in Auftrag gegeben werden.

Art. 33 Bauliche Massnahmen und lnstallationen in Zusammenhang mit Anschaff ungen von Maschi-

nen und Geräten

1 Bei geplanten Anschaffungen von Apparaten und Geräten, welche lnstallationen oder bauliche Mas-

snahmen/Anpassungen an Gebäuden und lnfrastrukturen erfordem, istfnihzeitig und vorderAuf-
tragserteilung die Abteilung Betrieb und Technik zu kontaktieren. Diese führt die notwendigen Mach-

barkeitsabklärungen und Kostenschätzungen durch. Auftraggeber f ür diese Aöeiten ist immer das

Amt für Grundstücke und Gebäude des Kantons Bem oder die Abteilung Betrieb und Technik.

2 Die apparativen Anschaffungen und die notwendigen baulichen Massnahmen stellen eine Sachein-

heit dar und sind zusammen zu rechnen. Es gelten die entsprechenden Ausgabenkompetenzen.

4.3. Bestellung / Beschaffung

Art. 34 Grundsätze

1 Sind die Vorgaben gemäss Artikel 24 (Vorgehen bei Ausgaben / Ausgabenbewilligungen) erfüllt,

kann eine Bestellung ausgelöst werden.

2 Die lnstitutionen regeln die Bestellkompetenzen überdie verschiedenen Finanzierungsquellen im in-

temen Kontrollsystem.

4.4. Kreditorenrechnungen und Spesenabrechnungen

Art. 35 Grundsätzliches

1 Die Universität Bem wendet für den Rechnungs- und Spesenverarbeitungsprozess den elektroni-

schen Kred ito renworkf low an.

2 Die Finanzabteilung regelt die Detailss.

Art. 36 Anforderungen an die Kreditorenrechnung

1 Kreditorenrechnungen enthalten die folgenden Elemente beziehungsweise Beilagen
Rechnungsbeleg,
Bezeichnung als Rechnung / Auszahlungsgesuch,

Name und Adresse des Rechnungsstellers (i.d.R. vorgedruckter Rechnungskopf),
UID-Nummer, falls die Mehrwertsteuer erhoben wird,

Zentrale Rechnungsadresse: Universität Bem, Zentraler Rechnungseingang, Hochschulstrasse

6, 3012 Bern
Referenznummer im konekten Format: REF-XXX-XX für Betriebskredit, REF-YY-YYY für Dritt-

k red it, REF -ZZZ-ZZ-ZZ f ür U nte rb et ri e b s k red it

Mailadresse des Bestellers (fakultativ)

8 Das aktuelle Benutzerhandbuch zum Kreditorenworkflow befindet sich auf der Website der Finanzabteilung

a
b

c
d

e

f

g
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h Datum der Rechnung,
i Beschreibung der Lieferung bei Lieferantenrechnungen

- Lieferscheinnummer (falls vorhanden)
- Lieferdatum
- Menge, Art derWare und Preis

k BeschreibungdesAuftragesbeiDienstleistungsrechnungen
- Venareis auf den massgebenden Auftrag/Vertrag
- Umschreibung der im Zeitraum erbrachten Leistung
- Aufwand in Stunden/Tagen mit Datumsangabe und dem venechneten Stunden- barr. Tages-

ansatz und Ausweis dervenechneten Spesen (Art, Menge und Ansatz). Beieinem Auftrag,

dem ein festgelegter Pauschalbetrag oder Fixpreis zu Grunde liegt, kann auf einen detaillierten

Aufwandausweis vezichtet werden
- Qegebenenfalls eine Begründung von Abweichungen vom vertraglich vereinbarten Leistungs-

umfang
- bei ausländischen Dienstleistungserlcringem ist der Ort anzugeben, wo die Dienstleistung ef-

fektiv eöracht wurde

I Betrag,
m den auf das Entgelt entfallenden Steuerbetrag. Dieser ist ausdrücklich als Mehrwertsteuer

(MWST) zu bezeichnen und mit dem Steuersatz zu versehen; wird zu Preisen einschliesslich

MWST fakturiert, so genügt die Bezeichnung ,,inkl. MWST' - mit der Angabe des Prozentsatzes,

zu welchem sie im Entgelt enthalten ist,

n Zahlungsbedingungen.

2 Falls eine Kreditorenrechnung die in Absatz 1 aufgeführten Elemente nicht oder nicht konekt enthält,

wird sie von der Finanzabteilung umgehend an den Lieferanten zunickgeschickt mit der Aufforderung,

eine neue Rechnung auszustellen.

Art. 37 Archivierung der Kreditorenrechnungen und Spesenabrechnungen

Die Kreditorenrechnungen und Spesenabrechnungen werden elektronisch archiviert.

Art. 38 Kontierungsinformationen anbringen

Die lnstitution erfasst bzw. bestätigt in eForms zwingend folgende Angaben:

Kreditnummer,
konektes Sachkonto gemäss Kontenplan,
Betrag,
Ausgabenbewillig ungs- od er Bestellscheinnummer (f alls vorhand en),

Angaben zur Vezollung (falls vorhanden).

Folgende Angaben können bei Bedarf ergänä werden:

h Buchungstext,
i Feinkontierung (Kontokonentobjekte, Projektabrechnungsobjekte).

Art. 39 Verantwortlichkeiten Rechnungs- und Leistungsprüfung sowie Rechnungsfreigabe

Die Verantwortlichkeiten für die Rechnungs- und Leistungsprüfung sowie für die Rechnungsfreigabe

werden im IKS der lnstitutionen festgehalten.

Art. 40 Kontrolle der Lieferung

1 Die Kontrolle der Lieferung wird auf dem Lieferschein dokumentiert.

a

b

c

e

t
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2 Die Kontrolle der Lieferung umfasst folgende Punkte:

a Vorliegen einer Bestellung

b Eintreffen der Ware in der bestellten Qualität

Art.41 Rechnungspnifung

Die Rechnungsprüfung umfasst die Kontrolle:
a des gewährten Rabatts,

b des konekten Skontoabzugs,
c ob die MWST konekt berechnet wurde,

d der rechnerischen Richtigkeit,

e der Zahlungsf rist.

Aft. 42 Leistungspnifung

1 Die für die Leistungsprüfung zuständige Person bestätigt mit dem elektronischen Visum die materi-

elle Richtig keit d er Kred itorenrechnung.

2 lm Rahmen der Leistungsprüfung ist anhand der Detailbelege (Arbeitsrapporte, Lieferscheine etc.)

zu kontrollieren, ob
a die Lieferung erfolgt ba,rr. die Dienstleistung erbracht worden ist,

b die venechnete Leistung der Bestellung entspricht,
c der venechnete Preis mit der Offerte übereinstimmt,

d das Reglement der Universitätsleitung über Spesen und Repräsentationskostene eingehalten

wird.

Art. tfil Rechnungsfreigabe

Die unterschriftsberechtigte Person bestätigt mit dem elektronischen Visum, dass

a die Leistungs- und Rechnungspnifung im Sinne derVorgaben vorgenommen ist,

b die intemen Weisungen betreffend die Unterschriftenregelung und Visumsberechtigung einge-

halten sind,

c die Belege in eigener Sache von dervorgesetzten Stelle unterschrieben wurden.

AJt. 4 Kontrolle durch die Finanzabteilung

1 Die Finanzabteilung kontrolliert die Kreditorenrechnungen und Spesenabrechnungen auf :

a konekte Kreditorendaten,

b konekteZahlungsverbindung,
c Zahlungszweck,
d Kontierung,

e Skontoabzug,
f Belege in eigener Sache,
g Einhalten der rechtlichen Vorgaben.

2 Unberechtigte, unvollständige und fehlerhafte Kreditorenrechnungen und Spesenabrechnungen wer-

den an die lnstitution zurückgewiesen.

3 Die Finanzabteilung ergänZ bei Bedarf :

a Bezugssteuer (MWST Ausland),

e Reglement der Universitätsleitung über die Spesen und Repräsentationskosten
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b

c

Feinkontierung für inteme Umsätze,

MWST-Satz bei Ertrag smind erungsbuchungen

Art. 45 Rollen der IKS-Zahlungsfreigabe und Buchungsbercchtigung

1 lm Rahmenkonzept, Berechtigungsverwaltung FlSUni der Finanzabteilung werden die Rollen der

IKS-Zahlungsf reigabe und der Buchungsberechtigung festgehalten

2 Die Personen, die die Rolle der |KS-Zahlfreigabe innehaben, dürfen über keine Buchungsberechti-

gung verfügen.

Art. 46 |KS-Zahlungsfreigabe

1 Jede Kreditorenrechnung ab einer Höhe von CHF 5'O0O wird im |KS-Freigabeverfahren gemäss den

Vorgaben von Absatz 2 geprüft.

2 Die IKS-Zahlungsfreigabe beinhaltet namentlich folgende Punkte:

a Prüfung des Sachkontos,
b Prüfung der intemen Umsätze,

c Prüfung derAktivierungsfähigkeit bei Belegen grösser CHF 50'000,

d Prüfung derÜbereinstimmung dereinzelnen Beträge mit derRechnung,
e Prüfung des Vorhandenseins derAusgabenbewilligung bei Belegen grösserCHF 50'000,

f Prüfung der Bezeichnung des Kreditors und der Zahlungsverbindung mit den Angaben gemäss

Rechnung
g Einhalten der rechtlichen Vorgaben.

Ait 47 Zahlungen der Universität

Zahlungen werden von der Universität ausgeführt

4.5. Verwaltungsinventar

Art. 48 Verwaltungsinventar

1 Alle lnstitutionen der Universität sind verpflichtet, ein Verwaltungsinventar zu führen.

2 ln lnventar sind Gegenstände im Betrag ab CHF 1'000 aufzuführen, unabhängig davon, ob sie aus

Grund- oder Drittmitteln finanlert wurden oder privates Eigentum sind.

3 Das lnventar dient der Übersicht über das bestehende Mobiliar und über die vorhandenen Geräte

und damit der Kontrolle von deren Vollständigkeit respektive dem Feststellen von allfälligen Verlusten

oder Diebstahl.

a Die Finanzabteilung regelt die Detailsl0.

5 Fürden Verkauf von Mobiliar, Maschinen, Geräen, Fahzeugen und lnformatikmitteln gilt die betref-

fende Richtlinie der Finanzabteilungll.

10 Richtlinie der Finanzabteilung bbtr. lnventarführunS
ri Richtlinie der Finanzabteilung betr. Verkauf von Mobiliar, Maschinen, Geräten, Fahrzeugen und lnformatikmitteln
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a

b

c
d

e

4.6. Erbringung von Leistungen durch die Universität

Art. 49 Preisgestaltung / Offertstellung / Auftragsannahme

Bei der Preisgestaltung / Offertstellung i Auftragsannahme ist namentlich Folgendes zu beachten:

Grundsätzlich ist von der vollen Kostendeckung auszugehen. Von dieser kann abgewichen wer-

den, wenn für Lehre oder Forschung ein erhebliches lnteresse besteht.
Bei der Kalkulation sind die Overheadabgabenl2 und die Mehrwertsteuer zu berücksichtigen.

Die Bonität des Auftraggebers ist zu überpnifen.,
Bei den Zahlungskonditionen ist eine laufende Rechnungsstellung zu vereinbaren.

Haftungs- und Versicherungsf ragen sind zu klären.

Art. 50 Gebührenreglemente für Betriebe mit ständigen Dienstleistungen

1 Für die Betriebe mit ständigen Dienstleistungen bestehen Gebührenreglemente gemäss Artikel 111

Univers itätsvero rd nung .

2 Anderungen zu den Gebührenreglementen sind von den Betrieben mit ständigen Dienstleistungen

nach den Vorgaben der Finanzabteilung aufzubereiten.

3 Die Finanzabteilung koordiniert die Arlceiten mit dem Rechtsdienst der Universität. Sie legt die Ge-

bührenreglemente der Universitätsleitung zum Entscheid vor.

Art. 51 Verträge mit Dritten

1 Für das Erbringen von Dienstleistungen der Universität an Dritte sind grundsätzlich schriftliche Ver-

träge abzuschliessen.

2 Für Drittkredite sind in der Regel Vorauszahlungen zu vereinbaren.

3 Für das Prozedere und die Modalitäten des Vertragsabschlusses sind im Einzelnen folgende Rechts-

grundlagen zu beachten:
a Für den Vertragsprozess gelten die diesbezüglichen Weisungen der Universitätsleitung13.

b Bei der Vertragsgestaltung ist der Leitfaden über die Gestaltung von Drittmittelverträgen zu be-

nicksichtigenla.
c Für die Regelung von allfälligen immateriellen Arlceitsergebnissen sind die Richtlinien der Uni-

versitätsleitung zur wirtschaftlichen Verwertung von immateriellen Arbeitsergebnissen massge-

bend15.

4 Die Finanzabteilung prüft abschliessend, ob die Verträge der Mehrwertsteuerpflicht unterliegen. Sie

berät die lnstitutionen zu Fragen der Mehrwertsteuer.

Art. 52 Eöringen von vertraglich vereinbarten Leistungen

1 Die Leistungserbringung erfolgt gemäss vertraglicherVereinbarung und nach allgemeingültigen

Standards und Qualitätsanforderungen unter der Einhaltung der rechtlichen Grundlagen.

2 Die Vertragsverantwortlichen führen ein Monitoring und überprüfen, ob die vertraglich vereinbarte

Leistung und die effektiv eörachte Leistung übereinstimmen und eine termingerechte Vertragserfül-

lung erfolgen kann.

12 Weisun g en d er Un iversitäts leitun g über Overh ead beiträg e
13 Weisungen der Universitätsleitung betreffend Vertragsflrssder Forsdtungs-, Entwicklungs- und Dienstleistmgsverträge und

Annahme von Forschungsbeiträgen an der Universität
la Der aktuelle Leitfaden befindet sich auf der Website des Rechtsdiensts.
15 Weisungen der Universitätsleitung zurwirtscfrafilichen Verwertung von immateriellen Arbeitsergebnissen derUnivelsität Bern
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3 Die Vertragsverantwortlichen sind dafür besorgt, dass finanzielle Zwischen- und Schlussberichte ge-

mäss den vertraglichen Grundlagen erstellt und vereinbarte Akonto-, Voraus- und Teilzahlungen

rechtzeitig in Rechnung gestellt werden.

4.7. Fakturierung

Art. 53 Allgemeines

1 Sämtliche Leistungen sind jeweils unmittelbar nach deren Erbringung lückenlos und vollständig in

Rechnung zu stellen.

2 Auf die Durchsetzung von Forderungen (Einnahmenvezicht) kann nur unter den folgenden Umstän-

den ganz oder teilweise vezichtet werden:
a die zuständige Stelle stellt die Uneinbringlichkeit fest oder muss die Uneinbringlichkeit anneh-

men, oder
b die Bezahlung stellt für die Pflichtigen eine unzumutbare Härte dar.

3 Der Einnahmenvezicht gilt als Ausgabe; es gelten die Ausgabenkompetenzen der Universitätslei-

tung

a Die Finanzabteilung regelt die Details16.

Art. 54 Verantwortung

Die Verantwortung über die konekte Rechnungserstellung sowie vollständige Datenübermittlung

durch Vorsysteme liegt bei den lnstitutionen.

Art.55 Rechnungstellung

1 Folgende Arten der" Rechnungstellung sind möglich:

a Rechnungsstellung über das Fakturierungssystem der Universität durch die lnstitutionen mittels

Onlineerf assung oder Vorsystem,

b Rechnungsstellung mittels DebiWeb,

c Teilnahmegebühren für Kongresse werden über das Kongress-Administration-System (KAS)

oderein System eines Drittanbieters in Rechnung gestellt.

2 Die Zahlungsf rist beträgt grundsätdich 30 Tage. Längere Zahlungsfristen sind von der Finanzabtei-

lung zu bewilligen. BeiAuszahlungsgesuche wird keine Zahlungsfrist gesetä.

3 Die Rechnungsstellung im Fakturierungssystem erfolgt aryingend in den durch die Finanzabteilung

der Universität Bem zur Verfügung gestellten Währungen und zuzüglich der geschuldeten Mehnarert-

steuer (MWST).

Art. 56 Anforderungen an die Rechnungsstellung

1 Alle Rechnungen sind nach dem Corporate Design der Universität zu gestalten

2 Die Rechnungen enthalten namentlich folgende Angaben:

a Namen und Ort des Leistungseöringers, \

b Namen und Ort des Leistungsempfängers, wie er im Geschäftsverkehr auftritt,

c Art, Gegenstand und Umfang der Leistung,
d Untemehmeridentifikations(UlD)nummer,CHE-115.250.351 MWST,

e Datum oder Zeitraum der Leistungserbringung, soweit diese nicht mit dem Rechnungsdatum

16 Das aktuelle Benutzerhandbuch ,Debitorenmanagement" befindet sich auf der Website der Finanzabteilung.
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f
g

h

I

k

übereinstimmen,
Rechnungsbetrag für die Leistung,

Anwend barer Mehrwertsteuersatz,
Geschuldeter,MWST-Steuerbetrag,
Rechnungsnummer,

Zahlungsf rist.

Art. 57 Debitorenkontrolle

1 Die lnstitutionen pnifen quartalsweise die offenen Forderungen (Offenposten-Liste nachfolgend OP-

Liste) ihres Funktionsbe-reichs.

2 Die OP-Liste ist durch die Geschäftsführende Direktorin oder den Geschäftsführenden Direktor zu

unterschreiben und im lnstitut auf zubewahren.

Art. 58 Stomierung

1 Stomierungen sind nur in Ausnahmetällen möglich, namentlich wenn Leistungen falsch in Rechnung

gestellt oder Adressierungen nicht konekt erfolgt sind.

2 Einestomierung darf nurbei einerfakturierten, aber noch nicht bezahlten Rechnung erfolgen.

3 Die Stomierungen sind zu begninden.

Art. 59 Gutschriften

1 Gutschriften dürfen nurfür bezahlte Rechnungen erstellt werden.

2 DerTotalbetrag der Gutschrift darf den Totalbetrag der Zahlung nicht überschreiten.

3 Gutschriften aus Rückerstattungen sind nur in Ausnahmefällen möglich, namentlich wenn Leistungen

falsch in Rechnung gestellt oderAdressierungen nicht konekt erfolgt sind.

a Die Gutschriften aus Rückerstattungen sind zu begninden.

Art. 60 Zahlungsvereinbarungen

1 Zahlungsvereinbarungen sind in der Fakturierung abzuwickeln.

2 Bei einem Rechnungsbetrag unter 200 Franken ist keine Zahlungsvereinbarung möglich.

3 Ratenzahlungen sind zeitlich so eng wie möglich zu vereinbaren. Es sind maximal 18 Raten möglich.

Die Periodizität der einzelnen Raten beträgt in der Regel 30 Tage. Der Mindestbetrag pro Rate beträgt

in der Regel 100 Franken. Es wird kein Zuschlag für Ratenzahlungen erhoben.

a Die Zahlungsvereinbarung enthält den Hinweis, dass dergesamte noch offene Rechnungsbetrag so-
fort fällig wird, wenn die Rate nicht fristgerecht bezahlt wird.

4.8. lnkasso

Art. 61 Verantwortung

1 Die Verantwortung für das Mahnverfahren liegt bei der für die Fakturierung zuständigen lnstitution.

2 Wöchentlich sind die Debitorenausstände zu überprüfen und die lnkassomassnahmen gemäss Arti-

kel62ff . einzuleiten.
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Art.62 Zahlungserinnerung

1 Nach Ablauf derZahlungsfrist ist eine ZahlungserinneruÄg zu versenden.

2 Die Zahlungsfrist beträgt 20 Tage.

Art. 63 Mahnung

1 Nach Ablauf derZahlungsfrist derZahlungserinnerung ist eine Mahnung zu versenden.

2 Die Zahlungsf rist beträgt 20 Tage.

3 Die Universität erhebt grundsätzlich keine Mahngebühren. Ausnahmen sind von der Universitätslei-

tung zu bewilligen.

Art. 64 Betreibungsandrohung

1 Nach Ablauf derZahlungsfrist der Mahnung ist eine Betreibungsandrohung zu versenden.

2 Die Zahlungsfrist beträgt 10 Tage.

3 Die Betreibungsandrohung beinhaltet die Ankündigung, dass die Forderung bei einer nicht fristge-

rechten Zahlung ohne weitere Ankündigung an die lnkassostelle der kantonalen Steuerverwaltung

übertragen wird.

a Rechnungen an lnstitutionen der Universität Bem oder an kantonale lnstitutionen werden nicht an

die lnkassostelle der kantonalen Steuerverwaltung übergeben. Dementsprechend erfolgt auch keine

Ankündigung einer Betreibung.

Art. 65 Rechtliches lnkasso (Betreibung)

1 Das rechtliche lnkasso wird zwingend über das Fakturierungssystem eingeleitet.

2 Das rechtliche lnkasso wird im Namen und Auftrag der Universität Bem durch die lnkassostelle der

kantonalen Steuerverwaltung durchgef ührt.

3 Übergebene Fälle liegen in der vollen Kompetenz und Verantwortung der lnkassostelle der kantona-

len Steuerverwaltung.

4 Die lnstitutionen erstellen bei Bedarf die Verfügungen.

Art. 66 Einleitung der Betreibung

1 Nach Ablauf der Zahlungsfrist der Betreibungsandrohung ist die Rechnung im Fakturierungssystem

an die lnkassostelle der kantonalen Steuerverwaltung abzutreten.

2 Die lnkassostelle der kantonalen Steuerverwaltung leitet ohne weitere Mahnung die Betreibung ein.

Art. 67 Vezugszins

Der Verzugszins wird bei der Eöffnung der Betreibung durch die lnkassostelle der kantonalen Steuer-

verwaltung gefordert. Wird die Forderung vorherbeglichen, vezichtet die lnkassostelle der kantonalen

Steuerverwaltung in der Regel auf den Vezugszins.

Art. 68 Forderungsverluste

Die Ausbuchung von Forderungsverlusten (Debitorenverlust) erfolgt durch die lnstitutionen aufgrund

Seite 15



der Feststellung der Uneinbringlichkeit oder, falls die Forderung zum rechtlichen lnkasso übertragen

wurde, durch die lnkassostelle der kantonalen Steuerverwaltung.

Art. 69 Verlustscheine

1 Die Bewirtschaftung von Verlustscheinen erfolgt f ür alle lnstitutionen durch die lnkassostelle der kan-

tonalen Steuerverwaltung.

2 Alle Verlustscheine sind der lnkassostelle der kantonalen Steuerverwaltung zur Weiterlcehandlung

zur Verfügung zu stellen.

3 Mit derAusstellung des Verlustscheins wird die Forderung abgeschrieben und die lnkassostelle der

kantonalen Steuerverwaltung wird Eigentümerin des Verlustscheins. Ein allenfalls daraus resultieren-

der Ertrag verbleibt bei der lnkassostelle der kantonalen Steuerverwaltung.

4.9. Zahlungsverkehr

Art. 70 Allgemeines

1 Die Liquidität für die Universität wird durch die Tresorerie der Finanzrenrualtung des Kantons Bem

sichergestellt.

2 Die Liquiditätsplanung der Universität erfolgt durch die Finanzabteilung.

Art. 71 Geldkonti und Bargeldvorschüsse

1 Die Verwaltungsdirektion kann in Ausnahmefällen das Führen von Post- und Bankkonti bewilligen.

2 Die Finanzabteilung kann anr administrativen Vereinfachung das Führen von Kassen und Bargeld-

vorschüssen bewilligen.

3 Die lnstitutionen stellen zur Eöff nung eines Geldkontos oder eines Bargeldvorschusses einen Antrag

mit Begründung an die Finanzabteilung.

a Die Finanzabteilung erstellt dazu WeisungenlT.

ArL 71a Payrexx
1 Fürdie Vereinnahmung von Onlinezahlungen stellt die Finanzabteilung den Bezahlservice Payrexx

zur Verfügung.
2 Die Finanzabteilung pflegt die Stammdaten und erstellt die monatlichen Abrechnungen.

3 Die Finanzabteilung trägt die anfallenden Gebühren pro Transaktion zentral. Den lnstituten werden

keine Kosten weitervenechnet.

ArL 72 Manuelle Zahlungseingänge

1 Die Finanzabteilung verbucht laufend die Zahlungseingänge, welche den zentralen Konti gutge-

schrieben werden.
2 Nicht fakturierte Zahlungseingänge werden auf der Liste der noch nicht verlcuchten Zahlung sein-
gänge nachgetragen und monatlich auf der Website der Finanzabteilung publiziert. Die Verbuchung

deraufgeführten Zahlungseingänge erfolgt, sobald die lnstitutionen die Details im DebiWeb erfasst

und freigegeben haben.

17 Weisungen und Handbuch der Finanzabteilung ,Führung von Geldkonti und Bargeldvorschüssen"
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Art. 73 Fremdwährungen

1 Die Finanzabteilung legt die im Kreditoren- und Debitorenmanagement zur Anwendung gelangenden

Fremdwährungsbuchkurse period isch f est.

2 Die im Rahmen des Kreditorenmanagements entstehenden Kursdifferenzen zwischen dem Buchkurs

und dem effektiven Kurs gehen zu Lasten bzlt. zu Gunsten der Universität.

3 Realisierte Kursgewinne überCHF 500 pro Geschäftsfallwerden den lnstitutionen, unterAbzug ei-

nes pauschalen Kursgewinnanteils von CHF 200 anr Deckung der Bankspesen, auf Antrag hin von

d er Finanzabteilung zurückerctattet.

a Die im Rahmen des Debitorenmanagements entstehenden Kursdifferenzen zwischen dem Buchkurs

und dem effektiven Kurs gehen zu Lasten der lnstitution.

s Bei Spesenabrechnungen in Fremdwährungen kommt der Kurs gemäss Kreditkartenabrechnung

oder der Tageskurs der lnteöank Rate18 (ohne Zuschläge) zur Anwendung.

Att 74 Transaktionskosten

Artikel aufgehoben.

Art. 75 Lastschriftenverfahren bei Kreditoren

lm Zahlungsverkehr mit Kreditoren darf kein Lastschriftverfahren zurAnwendung gelangen. Ausge-

nommen sind Belastungen der Geldinstitute für Kontoführungsgebühren und Zinsen sowie Belastun-

gen der Post füi Porti und Frankiermaschinen.

Art. 76 Vorerfassung von monatlichen Zahlungen (Daueraufträge)

1 Bei der Finanzabteilung kann ein Antrag für die Erfassung von monatlichen Zahlungen eingereicht

werden.

2 Vorerfasste Zahlungen unterstehen dem ordentlichen Prüf - und Freigabeverfahren. lhre Laufdauer

ist maximal auf ein Kalenderjahr zü beschränken.

Arl. 77 Vorauszahlungen

Vorauszahlungen bzw. Akontozahlungen für noch nicht oder nicht vollständig eörachte Leistungen

oder Lieferungen sind nur möglich, wenn diese vertraglich mit dem Lieferanten bzw. Dienstleistungs-

erlcringer vereinbart wurden.

Art. 78 {nnahme von Kredit- oder Debitkarten bei Schalterkassen

1 Für die Annahme von Kredit- oder Debitkarten und darauf basierende Zahlungsmöglichkeiten via

Smartphone ist die Zustimmung der Finanzabteilung einzuholen. Die lnstitutionen stellen zu diesem

Zweck einen Antrag mit Begründung an die Finanzabteilung.

2 Der Rahmenvertrag mit den Kredit- oder Debitkartenorganisationen werden zentral von derTresore-
rie der Finananerwaltung abgeschlossen.

3 Bei Annahme von Kredit- oder Debitkarten zu Zahlungszwecken ist die lnstitution für die Kontrolle

und Abstimmung zuständig.

18 www.oanda.com
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a Es werden keine Kredit- oder Debitkarten auf Bank- und Postkonti der Universität oder ihrer lnstituti-

onen für Ausgaben bewilligt.

Art. 79 Einkaufskarten

1 Einkaufskarten können mit dem ,,Kreditkartenantrag für eine Einkaufskarte' bestellt werden.

2 Die Finanzabteilung regelt die Detailsle.

3 Die Kreditkartenuntemehmen stellen den lnstitutionen für die Kreditkartenbezüge monatlich direkt

Rechnung. Es sind keine Teilzahlungen möglich. Die dazugehörigen Belege werden von den lnstituti-

onen im elektronischen Kreditorenworkflow an die Abrechnung angefügt.

4 Mit einem schriftlich begründeten Antrag an die Finanzabteilung können an der Universität persönli-

che Mitarlceiterkred itkarten eing esetä werd en.

5 Die Finanzabteilung kann Einkaufs- oder Mitarbeiterkreditkarten sperren oder kündigen, wenn die

Richtlinien nicht eingehalten werden.

4.10. Abrechnung

Art. 80 Abrechnung von Geldkonti und Bargeldvorschüssen

Die Finanzabteilung regelt die Detailszo.

Art. 8l Abrechnung von Bundessubventionen

Die Finanzabteilung regelt die Details2l.

Art. 82 Abstimmung von Warte- und Verbindungskonti

1 Die Warte- und Verbindungskonti sind monatlich abzustimmen. Differenzen sind nachzuweisen.

2 Das Konto ,Ablieferungen" ist mindestens quartalsweise durch die Verantwortlichen in den lnstitutio-

nen nachzuweisen. Differenzen sind der Finanzabteilung via Konekturbeleg zu melden.

5. Steuerung

5.1. Finanzstammdaten

Art. 83 Funktionsbereiche und funktionale Gliederung FIS

1 Der Funktionsbereich ist die technische Umschreibung im FlSUni für eine Organisationseinheit bzw
einer lnstitution der Universität.

2 Grundsätzlich müssen folgende Anforderungen erfüllt sein, damit ein Funktionsbereich eöffnet wer-

den kann:

a in einem Funktionsbereich ist Personal angestellt,
b in einem Funktionsbereich werden Finanzen verwaltet,
c einem Funktionsbereich ist Raum zugeordnet,

re Richtlinie der Finanzabteilung betr. Einkaufskate MASTERCARD von VISECACaTd Services Zürich sowie Handbuch Ein-

kaufskarte
20 Weisungen und Handbuch der Finanzabteilung ,Führung von Geldkonti und Bargeldvorschüssen"
21 Handbuch,Bundessubventionen" d er Finanzabteilung

Seite 18



d

e

einem Funktionsbereich kann in der Kostenrechnung eine Kostenstelle zugeordnet werden

ein Funktionsbereich besteht über mehrere Jahre.

3 Das FlSUni kennt vier Ebenen für die f unktionale Gliederung:
a Universität,

b Fakultät,

c Departement oder Klinik / lnstitut,
d Klinik / lnstitut oder Abteilung.

4 Betriebs- und Drittkredite setzen einen organisatorischen Funktionsbereich voraus. Sie werden ge'

mäss derfunktionalen Gliederung ausschliesslich auf der Ebene d geführt.

s Die Finanzabteilung regelt die Details.

Art. 83a Organisationsmanagement SAP

1 Die Organisationsstruktur ist die hierarchische Abbildung des Auf baus der Universität mit all seinen

dazugehörigen Bereichen

2 Es müssen folgende Anforderungen erfüllt sein, damit eine Organisationseinheit eröffnet werden

kann:

a eine Organisationseinheit hat eine Leitungsperson,
b. eine Organisationseinheit hat mehrere Mitarbeitende,

c eine Organisationseinheit besteht über mehrere Jahre.

3 Die Personalabteilung regelt die Details.

Art. 84 Organisatorische Anderungen in lnstitutionen

1 Organisatorische Anderungen auf Ebene Universität, Fakultät, Departement, Klinik, lnstitut, Center

sind von den Fakultäten zu genehmigen und von der Universitätsleitung zu bewilligen.

2 Organisatorische Anderungen auf Ebene Abteilung sind von den Fakultäten zu genehmigen und von

der Personalabteilung in Abstimmung mit der Finanzabteilung zu bewilligen

3 Die Anträge sind zu begninden und bis am 30. September des Kalenderjahres bei der Personalab-

teilung schriftlich einzureichen. Falls die Anderungen ausschliesslich das SAP Organisationsmanage-

ment betreffen, können die Anträge laufend eingereicht werden. Der Antrag auf Anderungen muss in

diesem Fall spätestens alrei Monate vor der gewünschten Anpassung bei der Personalabteilung ein-

gereicht werden.

a Bewilligte organisatorische Anderungen, welche Anpassungen in beiden Systemen (SAP und FIS)

nach sich ziehen, werden ausschliesslich auf den 1. Januar des Folgejahres vorgenommen. Anderun-

gen, welche ausschliesslich das SAP Organisationsmanagement betreffen, können auch unterjährig

auf den Monatsersten erfolgen.

s Die Personalabteilung koordiniert den Prozess.

Art. 85 Kontierungsregeln

1 Kontierungsregeln stellen die konekte Verbuchung derfinanziellen Werteflüsse und die Berichter-

stattung sicher.

2 Die Finanzabteilung def iniert und pflegt die Kontierungsregeln.

Seite 19



Art. 86 Leistung für die Fakturierung

1 Die lnstitutionen def inieren die Leistungen gemäss der Auftragsannahme oder den Gebührenregle-

menten.

2 Die Leistungen werden durch die Finanzabteilung eröffnet.

Art. 87 Kontenplan

1 Die Universität führt einen Kontenplan, der sich nach den Richtlinien von Swiss GAAP FER gliedert.

2 Der Kontenplan der Universität wird durch die Finanzabteilung zentral verwaltet.

3Anderungen von Kontenbezeichnungen und die Eröffnung neuer Konten werden auf Antrag der lnsti-

tutionen durch die Finanzabteilung geprüft und bewilligt, sofem aus gesamtuniversitärer Sicht dafür
eine Notwend igkeit besteht.

Art. 88 Kostenstellen und Kostenträger

1 Der Controllerdienst der Universität ist für die Def inition der Kostenstellen und Kostenträger und die

Führung der Kostenrechnung verantwortlich.

2 Die Gliederung berücksichtigt die Vorgaben des Kostenrechnungsmodells für universitäre lnstitutio-
nen (SUK-Modell).

Art. 89 Betriebskredite

1 Die Finanzen werden gemäss Artikel 83 über die Funktionsbereiche venrualtet. Dies geschieht über

Betriebs- oder D rittkred ite.

2 Der Betriebskredit ist eine Saldogösse, welche von den Fakultäten den lnstitutionen jährlich zuge-

teilt wird.

3 Der Betriebskredit beinhaltet alle von den lnstitutionen betriebsnotwendigen Sachaufwände und Er-

träge. Die bebuchbaren Konti sind auf der Website der Finanzabteilung publiziert.

4 Die lnstitutionen budgetieren den Betriebskredit nach den Terminen und Vorgaben der Finanzablei-

lung.

5 Nach dem Jahresabschluss wird die Differenz zwischen Budget und Verlorauch der einzelnen Be-

triebskredite auf das nächste Jahr übertragen.

Art. 90 Unterlcetriebskredite

I Das Eröffnen von Unterbetriebskrediten kann mit einer schriftlichen Begnindung bei der Finanzabtei-

lung beantragt werden. Diese entscheidet über das entsprechende Gesuch.

2 Die für den Betriebskredit anwendbaren Rahmenbedingungen gelten auch für den Unterbetriebskre-

dit.

3 Der Unterbetriebskredit hat eine eingeschränkte Funktionalität. Es sind nur manuelle Buchungen auf

d em Unterbetriebskred it mög lich.

a Nach dem Jahresabschluss wird did Differenz zadschen Budget und Veörauch der einzelnen Unter-

betriebskredite auf das nächste Jahr übertragen.
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Art. 91 Drittkredite

1 Ein Drittkredit stellt eine spezielle Rechnung dar, in welcher die Vermögenslage, Erträge und Auf-

wände als Projekte abgebildet und gegenüber den Geldgebem abgerechnet werden können.

2 Drittkredite werden gemäss Drittmittelreglement22 geplant und bewirtschaftet. Die Organisationsein-

heiten bzw. lnstituten planen die Drittkredite nach den terminlichen Vorgaben der Finanzabteilung.

3 Das Eröffnen eines Drittkredits richtet sich nach den Vorgaben der Finanzabteilung.

a Die Stammdaten der Drittkredite sind regelmässig von den Kreditinhaberinnen oder den Kreditinha-

bem zu überpnifen. Mutationen sind der Finanzabteilung zu melden.

Art. 92 Berechtigungsverwaltung

1 Der Zugriff auf die Finanz- und Personalapplikationen der Universität erfolgt über den Campus-, ln-

sel- oder FIS-Account

2 Die lnstitutionen können für ihre Funktionsbereiche lesende oderschreibende Berechtigungen fürdie
Finanz- und Personalapplikationen bei der Finanz- oder Personalabteilung beantragen.

3 Die Zugriffsberechtigung wird auf einen Funktionsbereich und somit auf die entsprechende Gliede-

rungsebene erteilt und enthält die fachrollenspezif ische Einsicht in die beantragte und alle unterstell-

ten lnstitutionen.

a Die Finanzabteilung ist für die Berechtigungsverwaltung im FlSUni zuständig. Sie unterhält ein

Fachrollenkonzept.

Art. 92a Personalpunkte
1 Das Personal wird in der Organisationsstruktur SAP verwaltet. Die Anstellungen erfolgen über

Grund mittel sowie Drittkredite.

2 Die über Grundmittel f inanzierten Anstellungen auf den Kliniken/lnstituten oder Abteilungen werden

über Perso nalpunkte gesteuert.

3 Das Punktebudget und der Punkteverbrauch werden überdie Funktionsbereiche FIS in der Perso-

nalpunkteplanung abgebildet.
4 Die Personalpunkte sind ein Budgetwert, welcher von der Universitätsleitung den Fakultäten und ln-

stitutionen aus Grundmitteln zugeteilt wird. Die Zuteilung erfolgt unbefristet in Form von harten Punk-

ten oder auf ein oder mehrere Jahre befristet in Form von weichen Punkten.

s Anstellungen veörauchen Personalpunkte gemäss einem durch die Personalabteilung publizierten

Tarif . Die Personalpunkte beinhalten die gesamten Personalkosten der entsprechenden Anstellungen.

6 Die lnstitutionen planen die Verwendung der Personalpunkte gemäss den Struktuöerichten und den

Leistungsvereinbarungen sowie gemäss den Vorgaben des Stabs der Universitätsleitung und der Per-

sonalabteilung.
7 Nach dem Jahresabschluss wird die Differenzzwischen Budget und Verlcrauch pro lnstitution als

Vortrag des Punktesaldos auf das nächste Jahr als weiche Punkte übertragen.

5.2. Finanzielles Controlling

Art. 93 Allgemeines

1 Die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten für die Führung des Finanzhaushalts sind im

22 Reglement der Universitätsleitung über die Drittmittel der Universität (Drittmittelreglement)
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Finanzreglement des Senats def iniert23.

2 Die Finanzabteilung unterstütä die Finanzchef in oder den Finanzchef der Fakultät und die Verant-

wortlichen im Zentralbereich sowie die Geschäftsführende Direktorin oder den Geschäftsf ührenden

Direktor bei der f inanziellen Führung und stellt geeignete Hilfsmittel zur Verf ügung.

Art. 94 Trendrechnung Betriebskredite

1 Die lnstitutionen erstellen mindestens nach den Monatsabschlüssen Juni und September gemäss

den Prozessvorgaben eine Trendrechnung überdie Betriebskredite und informieren die Fakultäten

über das zu erwartende Jahresergebnis der zugeteilten Mittel. Die Finanzchefin oder der Finanzchef

der Fakultät leitet die Trendrechnung an die Finanzabteilung weiter.

2 Die Finanzabteilung stellt die Trendrechnungen der Fakultäten zusammen und erstattet der Universi-

tätsleitung Bericht über das zu erwartende Ergebnis der zugeteilten Mittel.

Art- 95 Hochrechnung

Die Finanzabteilung erstellt periodisch eine Hochrechnung über die Grundmittel und erstattet der Uni-

versitätsleitung Bericht über das zu erwartende Jahresergebnis der Grundmittel.

Art. 96 FinanZelles Controlling der Dienstleistungsbetriebe

Die Finanzabteilung erstellt nach den Monatsabschlüssen Mä2, Juni, September und Dezember ein

Quartalsreporting über die Zielvereinbarung mit den Dienstleistungsbetrieben. Nach dem Control-

lingaustausch mit dem Dienstleistungsbetrieb erstattet die Finanzabteilung dem Verwaltungsdirektor

Bericht über das zu enruartende Jahresergebnis.

Art. 97 Übenarachung von Drittkrediten

1 Die Verantwortlichkeit für die Drittkredite ist im Finanzreglement des Senats def iniert.

2 Stellt die Finanzabteilung erhebliche Kreditrisiken fest, informiert sie die Universitätsleitung

6. Abschluss

6.1. Monatsabschluss

Art. 98 Allgemeines

1 Die Finanzabteilung legt die Prozessabfolgen, die Zuständigkeiten und die Terminvorgaben für die
Mo natsabschlüsse f est.

2 Der Monatsabschluss schliesst die Prozessbelege ab, so dass keine Buchungen mehr auf die Vor-

periode gemacht werden können.

3 Die Finanzabteilung regelt die Details2a

Art- 99 Betriebs- und Drittkredite

23 Reglement des Senats über die Finanzen (Finanzreglement)
24 Praxish and buch Rechnun gslegun g d er Finanzabteilun g
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1 Die Finanzabteilung stellt die Monatsauszüge der Betriebs- und Drittkredite monatlich zur Verfü-
gung.

2 Die zuständigen Personen pnifen die Monatsauszüge auf ihre Richtigkeit. Konekturen sind innert

Monatsf rist via Umbuchungsprozess in eForms bei der Finanzabteilung zu veranlassen.

3 Die zuständigen Personen überwachen die Budgets und bestätigen die |KS-Kontrolle der Mo-

natsauszüge

a Die zuständigen Personen übennrachen den Status der Bestellscheine. Sofem alle relevanten Bu-

chungen auf die Bestellscheine erfolgt sind, sind die Bestellscheine auf den Status ,,erledigt" zu set-

zen.

5 Die zuständigen Personen überuachen die Ausgaben. Sofem die Ausgabenkontrolle abgeschlossen
wurde, ist die Ausgabenbewilligung auf den Status ,,erledigt" zu setzen2s.

6 Die Monatsauszüge werden im FlSUni elektronisch archiviert.

Art. 100 Gehaltslisten

1 Die Personalabteilung stellt monatlich die Gehaltslisten den zuständigen Personen zur Verfügung.

2 Die zuständigen Personen pnifen den Personalbestand, den Beschäftigungsgrad, die Gehaltsklas-

sen und Gehaltsstufen sowie die Ein- und Austrittsdaten auf ihre Richtigkeit. Anderungen sind innert

Monatsf rist mit Mutationsformular bei der Personalabteilung zu veranlassen.

3 Die zuständigen Personen überwachen die Personalbudgets und bestätigen die |KS-Kontrolle der
monatlichen Gehaltslisten

a Die Gehaltslisten werden im FlSUni elektronisch archiviert.

Art. {00a Überwachung der Personalpunkte

1 Die Personalabteilung stellt in FlSUni ein lnstrument zur laufenden Überwachung der Personal-

punkte zur Verfügung.
2 Die zuständigen Personen prüfen mindestens Ende Monat das Punktebudget, den Verbrauch und

den Punktesaldo auf ihre Richtigkeit. Entspricht ein Wert nicht den Erwartungen, sind Abklärungen

und Massnahmen sofort zu veranlassen.

6.2. Jahresabschluss

Art. 101 Allgemeines

1 Die Prozessabfolge, die Zuständigkeiten und die Termine werden durch den von der Finanzabteilung

erstellten jährl ichen Detailterm inp lan bestim mt.

2 Nach dem erfolgten Monatsabschluss September beginnt die Finanzabteilung mit den Vorloereitun-

gen zum Jahresabschluss gemäss Checkliste.

Art. I 02 Auf tragserteilung J ahresabschluss p rozess

1 Die Finanzabteilung stellt die Jahresabschlussunterlagen für die lnstitutionen bereit und löst die ent-

sprechenden Aufträge aus.

2 Die lnstitutionen reichen die von der Finanzabteilung eingeforderten Unterlagen termingerecht und

25 Richtlinie der Finanzabteilung betr. Ausgaben
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vollständig ein

Art. 103 Überprüfen derAnlagenbuchhaltung

1 Die Finanzabteilung verschickt jährlich die Anlagelisten zur Überpnifung an die lnstitutionen. Die ln-

stitutionen kontrollieren diqAnlagelisten gemäss den Prozessvorgaben der Finanzabteilung.

2 Die Anlagelisten werden von der Geschäftsführenden Direktorin oder dem Geschäftsführenden Di-

rektor unterschrieben und der Finanzabteilung zurückgeschickt. Die lnstitution bewahrt eine Kopie der

Anlagelisten bis zur nächsten,Revision oder maximal 5 Jahre auf .

3 Die Finanzabteilung nimmt die nötigen Konektuöuchungen vor.

4 Die getätigten lnvestitionen und Desinvestitionen werden von der Finanzabteilung auf ihre konekte
Zuordnung zu den einzelnen Anlageklassen und damit betreffend ihre Verbuchung überprüft.

Art. 104 Rechnungsruf Kreditoren

Kreditoren, die noch Rechnungen für Anschaffungen und Dienstleistungen für das laufende Rech-

nungsjahr stellen können, werden von den lnstitutionen zur Rechnungsstellung aufgefordert.

Art. 105 lnventarisierung

1 Der lnventarpf licht unterstehen:
a Vonäte,
b VerpackungsmaterialundRückgebinde,
c Drucksachen wie Broschüren, Kataloge, Beglaubigungen, Ausweise und Bewilligungen, die

ausschliesslich an Dritte und gegen Bezahlung abgegeben werden,

d Heizmaterialvonäte,
e Viehhabe,
f Halb- und Fertigfabrikate

2 Nicht der lnventarpflicht unterstehen Büromaterialien und Drucksachen für den Eigenbedarf .

3 lm Rahmen der Auftragserteilung zum Jahresabschlussprozess legt die Finanzabteilung die Vorga-
ben für die Bestandesaufnahme der Wareninventare fest.

Art. 106 Zuständigkeiten

1 Die Geschäftsführende Direktorin oder der Geschäftsführende Direktor bezeichnet die für die Ge-

samtleitung, Vorbereitung, Durchführung und inteme Kontrolle der lnventur verantwortlichen Perso-

nen.

2 Die Bestandesauf nahmen sind grundsätzlich von Personen zu leiten, die nicht mit der Lagerführung

betraut sind. Bei der lnventur kommt das Vieraugenprinzip zur Anwendung.

Art. 107 Lagerung / Viehhabe

1 Die lnventargüter sind über:sichtlich zu lagem und eindeutig zu kennzeichnen.

2 Wegen ihrer unterschiedlichen Bewertung sind die Eigenzucht bzw. die Ankäufe der Viehhabe

g rundsätZich gesond ert zu inventarisieren.

Art. 108 lnventarstichtag
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Der lnventarstichtag ist der 30. November

Art. 109 Bestandesdifferenzen

Die Ausbuchung von Bestandesdifferenzen (Schwund, Verderb, Diebstahl usw.) sowie die Abschrei-

bung von nicht mehr verwendbaren Vonäten bedürfen der schriftlichen Genehmigung der Geschäfts-

f ührend en D i rekto ri n bzw. d es Geschäf tsf ührend en D i rekto rs.

Art. 110 lnventarlisten

1 Die Ergebnisse der ,,Detaillisten Wareninventur pro Konto" sind auf die ,,Rekapitulation der Warenin-

ventu/'zu übertragen.

2 Die lnventarlisten sind durch die für die lnventur zuständige Person der lnstitution und der Ge-

schäftsführenden Direktorin bzw. dem Geschäftsführenden Direktor zu untezeichnen. Die Aufbewah-

rungsfrist in der lnstitution beträgt 10 Jahre.

3 Die ,,Rekapitulation der Wareninventu/' ist von der zuständige Person der lnstitution und der Ge-

schäftsführenden Direktorin bzw. dem Geschäftsführenden Direktorzu untezeichnen und terminge-

recht der Finanzabteilung zuzustellen.

Art. 111 Veöuchung und Abstimmen derBilanz

1 Der auf den lnventarlisten je Bilanzposition ausgewiesene Wert hat mit dem Buchwert per 30. No-

vember übereinzustimmen. Die ,,Rekapitulation der Wareninventuf' dient als Buchungsbeleg.

2 Bestandesänderungen werden den entsprechenden Aufwandkonten belastet bzw. gutgeschrieben

Art. 12 Vollständ igkeitserklärung

1 Die Geschäftsführende Direktorin bzw. der Geschäftsf ührende Direktor bestätigen mit ihrer Unter-

schrift, dass die Vollständigkeitserklärung konekt und wahrheitsgetreu ausgefüllt ist.

2 Die Unterlagen sind gemäss Termin- und Prozessvorgaben der Finanzabteilung einzureichen.

Art. 113 Angefangene Aöeiten und Anzahlungen

Die Dienstleistungsbetriebe melden der Finanzabteilung die angefangenen Arbeiten und Anzahlungen

gemäss den Prozessvorgaben.

Atl. 114 Rückstellungen für Guthaben des Personals

1 ln der Finanäuchhaltung sind fürfolgende Guthaben des Personals Rückstellungen zu bilden:
a Arbeitszeit-Saldi,
b Langzeitkonto-Saldi,
c Ferienguthaben,

d Treueprämien.

2 Die Saldi bzw. Guthaben werden per Stichtag 31. Dezember für sämtliche Universitätsangestellten

erhoben.

3 Die Bewertung der Rückstellung erfolgt durch die Personalabteilung.
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7. Berichterstattung

7.1. Zwischen- und Schlussbericht bei Drittkrediten

Art. 115 Allgemeines

1 Die Zwischen- und Schlussberichte bei Drittkrediten werden nach den Vorgaben des Schweizeri-

schen Nationalfonds (SNF) dargestellt.

2 Die Kreditverantwortlichen stellen die Berichterstattung gemäss den besonderen Vorgaben der Geld-

geber (namentlich der EU und der NIH) selber sicher. Die Finanzabteilung unterstütZ die Kreditverant-

wo rtl ichen mit Spezialauswertung en auf g rund vo n S pezial ko ntierung en.

3 Die Kreditverantwortlichen sind für die termingerechte Berichterstattung für die Geldgeber verant-

wortlich.

Art. ll6 Aufbereitung derZwischen- und Schlussberichte

1 Nach den Monatsabschlüssen werden die Zwischen- und Schlussberichte gemäss den von den Kre-

ditverantwortlichen definierten Abschluss- und Berichterstattungsterminen von der Finanzabteilung

auf bereitet.

2 Die Sachbeaöeitenden der Finanzabteilung verarbeiten die Zwischen. und Schlussberichte gemäss

den Prozessvorgaben.

Att. 117 Prüfen der Zwischen- und Schlussberichte

Die Kreditverantwortlichen prüfen die Zwischen- und Schlussberichte und leiten sie bei Bedarf den

Geldgebem weiter.

7.2. Geschäftsbericht

Art. 118 Allgemeines

1 Gemäss Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe a des Universitätsgesetzes besteht der Geschäftsbericht aus

den Tätigkeitsschwerpunkten, der Jahresrechnung und dem Bericht der Revisionsstelle.

2 Der Geschäftsbericht wird gemäss den Terminvorgaben des gesamtstaatlichen Prozesses erstellt.

Art- 119 Jahresrechnung

Die Berichterstattung zur Jahresrechnung basiert auf den Vorgaben des Accounting Manuals der Uni-

versität.

8. Schlussbestimmungen

ArL 120 lnkrafttreten

Dieses Reglement ersetZ die Fassung vom 19. Dezember 2023 undlritt am 1. Januar 2026 inKraft.

lm Namen der Un

Die
Bem, 16. Dezember 2025
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Kompetenzstufe Ausgabensumme

il <= CHFI'000'000
<= CHF 500'000

IV <= CHF 250'000

V <= CHF 100'000

IKS der lnstitution <= CHF 50'000

Anhang 1

Die Zuordnung der Personen und der Stellvertretungen zu den Kompetenz- bzw. Ausgaben-
stufen wird von der Universitätsleitung festgelegt.
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